
 
 
 

21. Mai 2026 Gebührenreglement (GebR) 

(Änderung) 

 

Die Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Diemtigen, gestützt auf 

Art. 4 Bst. a und Art. 14 Abs. 3 des Organisationsreglements 2026 vom 25. No-

vember 2025, beschliesst: 

 I. 

 Das Gebührenreglement vom 13. Oktober 2010 wird wie folgt geändert: 

Grundsatz Art. 1   1 unverändert 

2 Sie verrechnet zusätzlich die notwendigen Auslagen wie Porti, Spesenentschä-

digungen, Expertenhonorare, Publikationskosten oder von anderen Amtsstellen 

belastete Gebühren. 

3 unverändert 

Erbrecht Art. 17   1 Siegelung und Entsiegelung 

2 Letztwillige Verfügung 

a) Aufbewahrung mit Empfangsschein 

b) Testamentseröffnung, 

c) Testamentsauszug, 

d) Bescheinigung, dass kein Testament eingereicht 

worden ist, 

e) Übertragung Testamentseröffnung an Notar/in, 

f) Erbenbescheinigung nach Art. 559 ZGB, 

g) Einholen von Familienscheinen, 

h) Nachforschung nach den Erben. 

3 bis 10 aufgehoben 

Aufwandgebühr II 

 

Fr. 30.— 

Fr. 60.–– 

Fr. 2.–– pro Seite 

 

Fr. 30.–– 

Fr. 30.–– 

Fr. 30.–– 

Aufwandgebühr I 

Aufwandgebühr I 

 

 11 (neu) Anordnung eines Erbschaftsinventar und/oder 

einer Erbschaftsverwaltung 

 

Fr. 90.–– 

Vorsorgeauftrag Art. 17a (neu)   Vorsorgeauftrag nach Art. 360 ZGB, 

Aufbewahrung mit Empfangsschein 

 

Fr. 30.–– 

Einbürgerung Art. 19   1 Der Gemeinderat legt die Einbürgerungsgebühren mit kostendecken-

den Pauschalgebühren fest, deren Höhe sich am durchschnittlichen Behand-

lungsaufwand eines Einbürgerungsverfahren orientiert.  

2 Für Minderjährige, die ihr Gesuch selbständig stellen, ist gemäss Art. 28 Abs. 3 

KBüG (BSG121.1) ist reduzierte Gebühr vorzusehen. 

 3 Für Minderjährige, die ins Gesuch eines Elternteils einbezogen sind, ist das 

Gesuch gemäss Art. 28 Abs. 3 KBüG kostenfrei. 

 4 bis 7 aufgehoben  
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Lebensbescheinigung Art. 20   Lebensbescheinigung 

a) auf Gemeindepapier 

b) mittels Stempel und Unterschrift auf vorgelegtem 

Formular oder Dokument 

 

Fr. 20.–– 

 

kostenlos 

Gastgewerbe und Han-

del mit alkoholischen 

Getränken 

Art. 22   1 und 2 unverändert 

3 aufgehoben 

4 unverändert 

5 (neu) Vorläufige Schliessung eines Betriebs 

 

 

 

Aufwandgebühr II 

Leumundszeugnis Art. 25   Leumundszeugnis ausstellen Fr. 50.–– 

 Art. 26   aufgehoben  

 (nach Überschrift 4.1)  

Eingabe ins System 

eBau  

Art. 29a (neu)   Eingabe des Gesuchs ins System eBau 

auf Begehren der Gesuchstellenden 

Aufwandgebühr I 

 4a. (neu) Verkauf von Grundstücken an Personen im 

Ausland  

 

 Art. 43a (neu)   Mitbericht zu Gesuch um Erteilung einer 

Bewilligung zum Erwerb eines Grundstücks durch Per-

sonen im Ausland 

 

CHF 300.–– bis 

CHF 600.–– 

 Art. 44   aufgehoben  

Amtliche Bewertung Art. 45   1 Auszug aus dem Register der amtlichen Wer-

te (Fotokopie) 

 

2 unverändert 

Fr. 5.— pro Grund-

stück, maximal 

Fr. 50.–– 

Aufwandgebühr I 

Rahmen der Hundetaxe Art. 45c   1 Die Hundetaxe wird jährlich erhoben und 

liegt pro Hund zwischen Fr. 100.— und Fr. 200.––. 

3 Die Höhe der Taxe ist für alle Hunde gleich. 

3 Der Gemeinderat legt die Höhe in der Verordnung fest. 

 

 7. aufgehoben 

 Art. 47   aufgehoben  

 Art. 48   aufgehoben  

 Art. 49   aufgehoben  

 Art. 51a   aufgehoben  

Gebühreninkasso Art. 52   1 Mahnung 

2 aufgehoben 

bis Fr. 25.–– 



 

Gebührenreglement (GebR) Seite 3 

 

 
 

 II. 

 Diese Änderung tritt auf den 1. Juli 2026 in Kraft. 


